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Bericht 

des, Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Zittmayr up.d Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Bundesabgabelllord-

nung geändert wird (65/ A) 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t tm a y r, 
G r a f, K e r n,/ H i e t I und Genossen haben in der 
Sitzung des Nationalrates am 3. Juni 1980 den 
obgenannten Initiativantrag, der dem Finanz~ und 
Budgetausschuß zugewiesen wurde, eingebracht. 
Diesem Gesetzesantrag liegen folgende Erwägun
gen zugrunde: 

Buchführungspflicht besteht bei einem Einheits
wert des land- und forstwirtschaftlichen Vermö
gens von mehr als 700 000 S. 

Nachdem durch das Abgabenänderungsgesetz 
1976 zunächst die generelle Einheitswerterhöhung 
um 11 % zum 1. Jänner 1970 sanktioniert worden 
war, wurden gleichzeitig die land- und forstwirt-

, schaftlichen Einheitswerte mit Wirkung ab 1. Jän
ner 1977 generell um 10% erhöht. Dadurch wurden 
zahlreiche Betriebe durch Überschreiten der Ein
heitswertgrenze von 700 000 S buchführungspflich
tig. 

Durch die Hauptfeststellung der Einheitswerte 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1980 werden sich die 
Einheitswerte insbesondere infolge des mit dem 
Bewertungsänderungsgesetz 1979 von 24420 Sauf 
30 000 S erhöhten Hektarhöchstsatzes weiter 
erheblich erhöhen. Bei den in diesem Zusammen
hang in Frage kommenden mittleren Betrieben muß 
mit überdurchschnittlichen Erhöhungen zwischen 
20 und 30% geechnet werden. Dazu kommt noch 
eine weitere generelle Erhöhung der Einheitswerte 
um 5% ab 1. Jänner, 1983, ebenfalls durch das 
Bewertungsänderungsgesetz 1979. 

Ein Betrieb mit einem Einheitswert im Jahre 
1972 v:on 500 000 S liegt damit ab 1. Jänner 1980 
mit 687 500 S nur mehr knapp unter der Grenze für 

die Buchführungspflicht, er wird sie ab 1. Jänner 
1983 bereits überschreiten. Ein Betrieb, der im 
J ahle 1972 einen Einheitswert von 700 000 S hatte" 
wird ab 1. Jänner 1980 einen Einheitswert von 
962 500 S, ab, 1. Jänner 1983 von 1 010 625 S auf
weisen. Steigerung 1972-1980: 37,5%; 
1972-1983: 44,3%. 

Die -Buchführungsgrenze ist damit allein von 
1972 bis 1980 effektiv von 700 000 S,auf rund 
510 000 S gesunken, das ist um mehr als 27%. Eine 
Anpassung ist daher unerläßlich, sie müßte nach 
dem Gesagten auf 1 Million S erfolgen. 

Die ab 1; Jänner 1977 für Gewerbebetriebe von 
100 000 Sauf 150 000 S erhöhte und für die Land
und Forstwirtschaft mit dem selbe'n Betrag erstmals 
neu eingeführte Grenze für die, Buchführungs
pflicht nach dem Gewinn stellt für die Durch
schnittssatzbesteuerung der Land- und Forstwirt
schaft einen Systembruch dar, da stark gestiegene 
Einheitswerte und alljährlich empfindlich erhöhte, 
Gewinnsätze dazu führen., daß Betriebe, die nach 
dem Einheitswert Anspruch auf Durchschnittssatz
veranlagung haben, bei Anwendung, eben dieser 
Durchschnittssätze durch die Gewinngrenzevon 
150000 S sch()n weit unter der EinheitsWertgrenze 
von 700 000 S buchführungspflichtig werden. Die, ' 
Gewinngrenze wäre daher mit mindestens 
250 000 S festzusetzen. 

I 

Diese Grenze wirkt sich umso belastender aus, 
als eine Gewinnteilung " zwischen ~ehreren 
Betriebsführern ohne Einfluß auf die Buchfüh
rungspflicht bleibt, da' zunächst der einheitliche 
Betriebsge:winn ermittelt wird, und erst dann allen- ' ' 
falls eine Zurechnung von Gewinnteileri auf die 
einzelnen Mitunternehtner erfolgt. Für die Btich
führungspflicht ist also die Individualbesteuerung 
nicht verwirklicht, es liegt ein ,Relikt, einer Art 
Haushaltsbesteuerung vor. ' 

Die ebenfalls abl.'Jänner 1977 auf 3 M:ilÜon~n S 
erhöhte Grenze für die Buchführurigspflichi nach 
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dem Umsatz ist gleichfa1ls überholt ~nd sollte der Dkfm. Bau e r ein gemeinsamer Abänderungsan
Geldwertentwicklung durch Erhöhung auf 3,5 Mil- . trag betreffend § 125 Abs. 1 lit. d und e sowie 
lionen Sangepaßt werden. Abs. 2 und 3 eingebracht. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diesen In
itiativantrag in seinen Sitzungen am 11. März 1981 
und am 23. Juni 1981 in Verhandlung gezogen. 

Nach Debatten, an denen sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. 
Z i t t m a y r, Dr. V e seI s k y, Dkfm. Bau e r, 
Dkfm. Dr. S t eid I, H i e t1, P f e i fe rund 
K ern sowie der Bundesminister für Finanzen Dr. 
S a Ich e r beteiligten, wUrde von den Abgeordne
ten Pfeifer, Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr und 

Koppensteiner 

Berichterstatter 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX mit 
dem die Bundesabgabenordnung geändert 

wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Bundesabgabenordnung, BGBI. 
Nr. 194/1961, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 151/1980, wird wie folgt geän
dert: 

§ 125 wird wie folgt geändert: 

1. In Abs. 1 lit. a und lit. b ist jeweils der Betrag 
von ,,3 000 000 S" durch den Betrag von 
,,3 500 000 S" und in lit. d der Betrag von 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
65/ A enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichti
gung des oberwähnten Abänderungsantrages ein
stimmig angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem. an g e - _/ 
s eh los sen enG e set zen t w u r f die verfas- /_ 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1981 06 23 

Mühlbacher 

Obmann 

,,700 000 S"durch den Betrag von ,,900 000 S" zu 
ersetien. 

2. In Abs. 1 lit. e ist der Betrag von ,,150000 S" 
durch den Betrag von" 195 000 S" zu ersetzen. . 

3. In Abs. 2 und Abs. 3 ist jeweils der Betrag von 
,,700000 S" durch den Betrag von ,,900 000 S" zu 
ersetzen. 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1981 In 

Kraft. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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